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N i e d e r s c h r i f t 
 

über die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montag, 26.09.2016, 

17:00 Uhr, Ratssaal des Rathauses, Kirchstraße 1, 26215 Wiefelstede 

 

 

Anwesend: 

 

Vom Bau- und Umweltausschuss 

 

Ausschussvorsitzender 

Jens Nacke CDU  

Ausschussmitglied 

Heinz-Gerd Claußen CDU als Vertreter für Bärbel Osterloh 

Johann Klarmann SPD  

Enno Kruse UWG  

Jann Lübben CDU  

Tim Oltmanns B 90/Grüne  

Hans-Dieter Schneider SPD  

Helmut Stalling CDU  

Günter Teusner B 90/Grüne  

Jörg Weden SPD  

Karl-Heinz Würdemann FDP als Vertreter für Hartmut Bruns 

von der Verwaltung 

Jörg Pieper Bürgermeister 

Hans-Günter Siemen Fachbereichsleiter 

Hergen Buschmann Fachdienstleiter Gebäudemanagement, zu 

TOP 8 

Bernd Quathamer Fachdienstleiter Bauverwaltung und Proto-

kollführer 

Gäste 

Frank Schnitker Planungsbüro Diekmann & Mosebach, zu 

TOP 9 u. TOP 10 

Dr. Marc Reichenbach NWP Planungsgesellschaft mbH (ARSU), zu 

TOP 11 

Bernhard Rothlübbers-Tholen Niedersächsisches Landesamt für Denkmal-

pflege, zu TOP11 

Rainer Gloy Projektentwicklung Rainer Gloy e.K., zu TOP 

11 

Gerd Schmidt Athing & Eilers Immobilien, zu TOP 15 

Sebastian Friedhoff Nordwestzeitung 

Wolfgang Wittig Der Wiefelsteder 

 

zeitweise bis zu 20 Zuhörer/-innen, darunter die Ratsmitglieder Jens-Gert Müller-Saathoff 

und Lutz Helm
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 1. Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Begrüßung 

 

Ausschussvorsitzender Nacke begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17.00 

Uhr. 

 

 

 

 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Mitglieder 

 

Die ordnungsgemäße Ladung und die anwesenden Mitglieder werden festgestellt. 

 

 

 

 3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit wird vom Ausschussvorsitzenden festgestellt. 

 

 

 

 4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

 

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. 

 

 

 

 5. Beschlussfassung über die Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung 

 

Es wird kein Bedarf für eine Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung festgestellt. 

 

 

 

 6. Einwohnerfragestunde 

 

Es werden keine Anfragen und Hinweise vorgetragen. 

 

 

 

 7. Genehmigung der Niederschrift vom 30.05.2016 

 

Die Niederschrift über die Bau- und Umweltausschusssitzung am 30.05.2016 wird bei zwei 

Enthaltungen einstimmig genehmigt. 
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 8. Mittelanmeldungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt des Fachdienstes Ge-

bäudemangement für das Haushaltsjahr 2017 sowie für die Folgejahre 2018 bis 

2020 

Vorlage: B/0653/2016 

 

Ausschussvorsitzender Nacke bittet die Verwaltung, zukünftig bei den Mittelanmeldungen 

auch die Ansätze des Vorjahres anzugeben. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Würdemann erklärt BM Pieper, dass an der Südseite des 

Rathauses I bisher keine Außenjalousien vorhanden seien und es in den dortigen Büros im 

Sommer sehr warm werde. Er fügt hinzu, dass man aufgrund der aktuellen Haushaltslage die 

einzelnen Ansätze noch genauer betrachten werde und eventuell noch verschieben oder stre-

cken könne.  

 

Ausschussmitglied Teusner schlägt vor, angesichts des aktuellen Defizits in Höhe von 1,5 

Mio. Euro die eingeplante Sanierung des Bürgermeisterzimmers zurückzustellen. 

 

Ausschussmitglied Schneider schlägt vor, in der heutigen Sitzung nicht jede einzelne Position 

zu beraten, sondern die Mittelanmeldung insgesamt lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Von 

der Verwaltung erwarte er entsprechende Einsparungsvorschläge zur Reduzierung des Defi-

zits. 

 

Ausschussvorsitzender Nacke entgegnet, dass er zu einzelnen Positionen Fragen habe. Die 

Mittelanmeldungen sollten daher auch Objekt für Objekt einzeln durchgearbeitet werden. 

 

Auf Anfrage von Ausschussvorsitzendem Nacke erklärt FDL Buschmann, dass es sich bei 

dem Ansatz zur Verbesserung der Akustik in verschiedenen Klassenräumen in der Oberschule 

(OBS) um einen Pauschalbetrag für insgesamt 3 Klassenräume handele, der auf Erfahrungs-

werten beruhe. Beim Umbau der WC-Anlagen in den Obergeschossen handele es sich nicht 

um einen Neubau. Die Anzahl der Toiletten insgesamt sei überdimensioniert, weshalb eine 

ehemalige WC-Anlage zu einem Besprechungsraum umgebaut werden könne. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Würdemann erläutert FDL Buschmann, dass an der 

Grundschule Metjendorf nach Auffassung der Verwaltung ebenfalls zwei Containerklassen 

wie in Wiefelstede errichtet werden sollten. 

 

BM Pieper fügt hinzu, dass hierzu noch eine Beratung im Schulausschuss erfolge. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Würdemann erklärt FDL Buschmann, dass im Mehr-

zweckgebäude Metjendorf derzeit keine Lüftungsanlage in den Dusch- und Umkleideräumen 

vorhanden sei. Der Einbau sei jedoch wegen der Kondenswasserbildung notwendig. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Kruse berichtet FDL Buschmann, dass die Malerarbeiten 

zur Schimmelbekämpfung im Mehrzweckgebäude Bokel bereits ausgeschrieben worden seien 

und noch in diesem Jahr durchgeführt werden würden. 
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Es ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

Der Rat der Gemeinde Wiefelstede nimmt die Mittelanmeldungen des Fachdienstes Ge-

bäudemanagement gemäß beigefügter Aufstellungen für das Haushaltsjahr 2017 sowie 

für die Folgejahre 2018 bis 2020 zur Kenntnis und beschließt, die jeweiligen Maßnah-

men in den Jahren 2017 bis 2020 unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit durchzuführen. 

 

 

 

 9. Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 "Gewerbegebiet Herrenhausen"; 

hier: a) Aufstellungsbeschluss 

 b) Beschlussfassung über die Durchführung der Behördenbeteiligung 

gem. 

  § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Vorlage: B/0657/2016 

 

Herr Schnitker, Planungsbüro Diekmann & Mosebach, stellt mithilfe der in der Anlage beige-

fügten Präsentation die Grundzüge der Planung vor. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Schneider erklärt Herr Schnitker, dass die Überplanung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 mit keinerlei Beeinträchtigungen für die 

Christoffers Kulturbau GmbH verbunden sei. Ziel sei eine gewerbe- und industriefreundliche 

Planung unter anderem auch für die Umsiedlung der Stock Metallverwertung GmbH aus 

Spohle. 

 

BM Pieper fügt ergänzend hinzu, dass man im Vorfeld mit der Christoffers Kulturbau GmbH 

gesprochen habe. Das Unternehmen akzeptiere auch die einzige Einschränkung durch das 

jetzige Bauleitplanverfahren. Die Möglichkeit der Errichtung einer Betriebsleiterwohnung sei 

zukünftig nicht mehr gegeben. 

 

Ausschussmitglied Schneider erinnert daran, dass man schon seit geraumer Zeit nach gut aus-

nutzbaren Gewerbeflächen suche. Aufgrund der geringen Wohnbebauung im Umfeld könne 

man hier quasi „auf der grünen Wiese“ planen. 

 

Herr Schnitker bestätigt noch einmal, dass hier eine bestmögliche gewerbliche Ausnutzbarkeit 

erreicht werden soll. 

 

Ausschussmitglied Teusner spricht sich ebenfalls für die Planung aus, obwohl man seinerzeit 

gegen die Planung auf der grünen Wiese war, da hierdurch die Umsiedlung der Stock Metall-

verwertung GmbH ermöglicht werde. Er hofft auf eine verträgliche Nachnutzung für den jet-

zigen Standort. 

 

FBL Siemen weist darauf hin, dass aufgrund der enormen Höhenunterschiede im Gelände ein 

offenes Grabensystem zur Oberflächenentwässerung geplant sei. 
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Es ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

a) Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten Plan-

entwurf zu und beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 "Gewerbe-

gebiet Herrenhausen". 

 

b) Weiter beschließt der Verwaltungsausschuss die Durchführung der Behördenbeteili-

gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. 
 

 

 

 10. 115. Änderung des Flächennutzungsplanes (parallel zur Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 145); 

hier: a) Änderungsbeschluss 

 b) Beschlussfassung über die Durchführung der Behördenbeteiligung 

  gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbetei-

ligung 

Vorlage: B/0658/2016 

 

Aufgrund der bereits zu TOP 9 (Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145 „Gewerbegebiet 

Herrenhausen“) erhaltenen Informationen und der dort geführten ausführlichen Diskussion 

ergeht ohne weitere Aussprache einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

a) Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten Plan-

entwurf zu und beschließt die 115. Flächennutzungsplanänderung (parallel zur Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18). 

 

b) Weiter beschließt der Verwaltungsausschuss die Durchführung der Behördenbeteili-

gung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 

 

 

 11. 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 78 "Mühlengrund"; 

hier: a) Beschlussfassung zu den Stellungnahmen der Behörden und 

                sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie von privater Seite 

 b) Satzungsbeschluss 

Vorlage: B/0647/2016 

 

Frau Abel, NWP, erläutert die überarbeitete Planung und die Abwägungsvorschläge anhand 

der beigefügten Präsentation. Hauptstreitpunkte waren der Denkmal- und der Naturschutz. 

Der Vorhabenträger verfüge über Flächen auf denen die externe Kompensation durchgeführt 

werden soll. Die Kompensation werde noch mit dem Landkreis Ammerland abgestimmt und 

bis zum Satzungsbeschluss abschließend geregelt. Der ehemalige Kröger-Hof soll nunmehr 

als Denkmal erhalten bleiben. Um den Baumbestand an der Metjendorfer Landstraße erhalten 

zu können, bleibe die Zufahrt an ihrem jetzigen Standort bestehen. Das Bauvolumen wurde 

insgesamt reduziert und die Bebauung kleinteiliger. 

 

Herr Gloy, Projektentwicklung Rainer Gloy, berichtet, dass man zunächst überrascht vom 

Denkmalschutz gewesen sei, dann aber die Planung entsprechend angepasst habe. 
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Herr Rothlübbers-Tholen, Nds. Landesamt für Denkmalpflege, erläutert, wie bei der Überprü-

fung des Denkmalschutzes vorgegangen wurde. Die Ergebnisse seien teilweise außergewöhn-

lich. Es handele sich eindeutig um ein Baudenkmal. Mit dem Vorhabenträger habe man an-

schließend nach einer für beide Seiten verträglichen Lösung gesucht und ein bis jetzt zufrie-

denstellendes Ergebnis erzielt. Die restlichen Dinge seien im Genehmigungsverfahren abzu-

arbeiten. 

 

Ausschussmitglied Teusner erklärt, dass „Betreutes Wohnen“ kein geschützter Begriff sei und 

fragt den Vorhabenträger nach seinem Konzept. 

 

Herr Gloy erklärt, dass neben der Tagespflege barrierefreie Wohnungen für Senioren errichtet 

werden sollen. Niemand werde zur Inanspruchnahme der Tagespflegeeinrichtung verpflichtet. 

Es bestehe jedoch die Möglichkeit, bei Bedarf einzelne Bausteine der Pflege in Anspruch zu 

nehmen. Dass auch jüngere Personen eine der Wohnungen beziehen, könne man rein rechtlich 

nicht verbieten. Die Wohnungen seien aufgrund ihrer Größe für junge Familien jedoch unge-

eignet. 

 

Ausschussmitglied Lübben erklärt, dass man jetzt zum Glück wisse, dass es sich bei dem 

ehemaligen Kröger-Hof um ein Baudenkmal handele. Er möchte von Herrn Rothlübbers-

Tholen wissen, was ansonsten mit dem Gebäude hätte geschehen können. 

 

Herr Rothlübbers-Tholen erklärt, dass ein Denkmal nicht zwingend in der Denkmalschutzliste 

eingetragen sein müsse. Für den Eigentümer bestehe jetzt eine Unterhaltungspflicht, wenn 

dies wirtschaftlich zumutbar ist. Er sei froh über die gefundene Lösung, auch wenn es sich 

hier um einen Kompromiss handele. 

 

Ausschussmitglied Schneider freut sich ebenfalls über die Entwicklung und über die Bereit-

schaft des Investors, das Baudenkmal zu erhalten. 

 

Die Sitzung wird unterbrochen, um den anwesenden Betroffenen die Gelegenheit zu ge-

ben, sich zu der Planung zu äußern. 

 

Eine Zuhörerin freut sich ebenfalls über den Erhalt des Baudenkmals und fragt, ob der Ab-

stand zur Feuerwehrzufahrt aus Sicht des Denkmalschutzes ausreichend sei. Sie befürchtet, 

dass die Zufahrt auch von den Mietern und von Lieferanten genutzt werde. 

 

Herr Herr Rothlübbers-Tholen erklärt, dass der Umgebungsschutz immer auch ein Abwä-

gungsprozess sei. Positiv zu bewerten sei die Beibehaltung der Sichtachse. 

 

Herr Gloy erklärt, dass das Konzept ein Wohnen mit wenig Verkehr vorsehe, weshalb die 

Parkplätze auch im vorderen Bereich angeordnet wurden. Dienstleister und Lieferanten wür-

den dort parken. Es sei allerdings auch nicht auszuschließen, dass die Bewohner direkt zu 

ihren Wohnungen fahren, beispielsweise um dort ihre Einkäufe abzuliefern. 

 

Frau Abel geht davon aus, dass die Hauptverkehre im vorderen Bereich abgefangen werden. 

 

Ende der Sitzungsunterbrechung. 
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Herr Dr. Reichenbach, NWP (ARSU), berichtet, dass man nach den, mit sehr hohem Auf-

wand betriebenen faunistischen Untersuchungen feststellen kann, dass keine artenschutzrecht-

lichen Aspekte gegen die Umwandlung der Obstbaumwiese in Bauland sprechen. Die Obst-

baumwiese und die vorhandenen Baumbestände hätten keine naturschutzfachlichen Qualitä-

ten, die dem Vorhaben entgegenstehen würden. 

 

Ausschussmitglied Teusner kritisiert, dass sich die Abwägungsvorschläge häufig für eine 

Siedlungspolitik aber nie für den Erhalt der Natur aussprechen würden. Man sei für den Erhalt 

der Obstbaumwiese und trage die Planung daher nicht mit. Er erinnert an die Versprechen, die 

man den Anwohnern zum Bestand der Obstbaumwiese gegeben habe, und fordert, dass der 

erforderliche Ausgleich in Metjendorf zu erfolgen habe. Er beantragt eine Vertagung der Be-

ratung und den Tausch der für die Kindertagestätte an der Ofenerfelder Straße vorgesehenen 

Fläche mit der Fläche für die Seniorenwohnanlage, um dort den Kindergarten zu errichten. 

Die Verwaltung soll hierzu die Bedingungen und Kosten ermitteln. Dem Beschussvorschlag 

werde man ansonsten nicht zustimmen. 

 

Ausschussvorsitzender Nacke lässt über den Antrag von Ausschussmitglied Teusner abstim-

men. 

 

Der Antrag von Ausschussmitglied Teusner wird bei zwei Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen 

mehrheitlich abgelehnt. 

 

Anschließend ergeht bei zwei Nein-Stimmen und 9 Ja-Stimmen folgender Beschlussvor-

schlag: 

 

a) Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt zu den eingegangenen Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie von privater Seite 

gemäß den vorliegenden Abwägungsvorschlägen. 

 

b) Weiter beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede die 4. Änderung des Bebau-

ungsplans Nr. 78 "Mühlengrund" gemäß § 1 Absatz 3 und § 10 Absatz 1 BauGB in 

Verbindung mit §§ 10 und 58 NKomVG als Satzung einschließlich Begründung. 

 

 

 

 12. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 103 I "Metjendorf, Am Ostkamp - Erweite-

rung"; 

hier: Zustimmung zum geänderten Planentwurf 

Vorlage: B/0650/2016 

 

Frau Abel, NWP, erläutert die geänderte Planung anhand der beigefügten Präsentation. 

 

BM Pieper weist darauf hin, dass für den Bereich Metjendorf über 90 Bewerbungen der Kate-

gorien 1 und 2 der Vergaberichtlinien vorliegen würden. 

 

Ausschussmitglied Weden begrüßt die Planung auch wegen des vorgesehenen Mietwoh-

nungsbaus. Ein Verkauf der nicht bebaubaren Flächen in der Wasserschutzgebietszone II 

(Kompensationsfläche) an die Anlieger sei monetär zwar sinnvoll, andererseits könne die Flä-

che aber auch im Gemeindeeigentum verbleiben und für Freizeitnutzungen vorgesehen wer-

den, beispielsweise als Bolzplatz. 
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Frau Abel gibt zu bedenken, dass dann die Lärmemissionen der Nutzung berücksichtigt wer-

den müssten. 

 

Ausschussmitglied Teusner begrüßt die geplante Rad- und Fußwegverbindung zur Straße 

„Am Ostkamp“. Das Regenrückhaltebecken sollte seiner Meinung nach nicht eingezäunt wer-

den. Er schlägt vor, auf der Kompensationsfläche eine Obstbaumwiese anzulegen und in den 

Randbereichen Obstbäume anzupflanzen. 

 

Frau Abel erklärt, dass zur Gestaltung der Kompensationsfläche noch Vorschläge möglich 

seien. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Schneider erklärt FBL Siemen, dass die Straßenbreiten 

von 8 und 6 Metern gewählt wurden, da hier noch Einstellplätze und Beetanlagen geplant 

seien. 

 

Es ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten geän-

derten Planentwurf zu. 

 

 

 

 13. 110. Änderung des Flächennutzungsplanes (parallel zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 103 I); 

hier: Zustimmung zum geänderten Planentwurf 

Vorlage: B/0651/2016 

 

Aufgrund der bereits zu TOP 12 (Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 103 I „Metjendorf, 

Am Ostkamp - Erweiterung“) erhaltenen Informationen und der dort geführten ausführlichen 

Diskussion ergeht ohne weitere Aussprache einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten geän-

derten Planentwurf zu. 
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 14. 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122 "Metjendorfer Landstra-

ße/Ofenerfelder Straße"; 

hier: a) Änderungsbeschluss 

 b) Beschlussfassung über die Durchführung der öffentlichen Ausle-

gung 

  gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 

BauGB 

Vorlage: B/0654/2016 

 

Frau Abel, NWP, stellt mithilfe der in der Anlage beigefügten Präsentation den Planentwurf 

und das Gestaltungskonzept vor. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Schneider erklärt Frau Abel, dass der Bauschutzbereich 

aus dem Flächennutzungsplan von 1989 nach der Schließung des Fliegerhorstes nicht mehr 

relevant sei. 

 

Ausschussmitglied Oltmanns schlägt eine Rad- und Fußwegverbindung direkt zur Straße Am 

Sportplatz vor, um den dortigen Siedlungsbereich besser anzubinden. 

 

FBL Siemen sagt eine Prüfung bis zur VA-Sitzung zu. 

 

Es ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

a) Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten Plan-

entwurf zu und beschließt die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 122 "Metjendor-

fer Landstraße/Ofenerfelder Straße" im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 

BauGB. 

 

b) Weiter beschließt der Verwaltungsausschuss die Durchführung der öffentlichen Aus-

legung gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB. 

 

 

 

 15. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 144 "Wiefelstede, An der Bäke"; 

hier: a) Beschlussfassung zu den Stellungnahmen der Behörden und 

                sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie von privater Seite 

 b) Satzungsbeschluss 

Vorlage: B/0648/2016 

 

Frau Abel, NWP, erläutert die überarbeitete Planung und die Abwägungsvorschläge anhand 

der beigefügten Präsentation. Wegen des von der Unteren Naturschutzbehörde gewünschten 

Erhalts der Gehölze im Randbereich der Halfsteder Bäke auf der einen Seite und dem von der 

Ammerländer Wasseracht geforderten Räumstreifen auf der anderen Seite habe ein Ortster-

min stattgefunden. Die Wasseracht habe zugestimmt, dass nicht jeder Baum im Bereich des 

Räumstreifens beseitigt werden müsse. Die letzte Stellungnahme der Wasseracht sei jedoch 

noch nicht eingegangen. Dieser Punkt werde noch bis zur VA-Sitzung geklärt. Sie weist da-

raufhin, dass etliche erhaltenswerte Bäume außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-

plans stehen würden. 
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Auf Anfrage von Ausschussmitglied Würdemann zur Befestigung der Straße und zur Stra-

ßenbeleuchtung erklärt Herr Schmidt, Athing & Eilers Immobilien, dass sich die Erschließung 

den örtlichen Gegebenheiten anpassen solle. Ohne Straßenbeleuchtung werde es insbesondere 

im hinteren Bereich wohl zu dunkel sein. 

 

FBL Siemen fügt hinzu, dass diese Punkte im Erschließungsvertrag festgeschrieben werden 

würden. Es handele sich hier schließlich um eine Gemeindestraße. Eine ausreichende Stra-

ßenbeleuchtung sei Standard. 

 

Ausschussmitglied Weden möchte wissen, ob als Anbindung zur Blumenstraße ein Rad- und 

Fußweg vorgesehen sei. 

 

FBL Siemen erklärt, dass eine private Anbindung möglich sei. Fraglich sei jedoch, ob diese 

auch gewollt sei. 

 

Ausschussmitglied Kruse schlägt vor, den schmalen Grundstücksstreifen der Gemeinde zwi-

schen der Halfsteder Bäke und dem Grundstück Lübben an den Vorhabenträger zu verkaufen. 

 

Ausschussmitglied Claußen spricht sich ebenfalls für eine Rad-/Fußweg-Verbindung zur 

Blumenstraße aus. Für die Anlieger würde sich hierdurch eine bessere Anbindung in Richtung 

Ärztehaus ergeben. 

 

FBL Siemen weist darauf hin, dass in ca. 50 m Entfernung bereits eine entsprechende Verbin-

dung vorhanden sei. Beim Verkauf des Grundstücksstreifens könne die Gemeinde den Erhalt 

der Bäume zivilrechtlich absichern. 

 

Es ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag: 

 

a) Der Rat der Gemeinde Wiefelstede beschließt zu den eingegangenen Stellungnahmen 

der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie von privater Seite 

gemäß den vorliegenden Abwägungsvorschlägen. 

 

b) Weiter beschließt der Rat der Gemeinde Wiefelstede die Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 144 "Wiefelstede, An der Bäke" gemäß § 1 Absatz 3 und § 10 Absatz 1 

BauGB in Verbindung mit §§ 10 und 58 NKomVG als Satzung einschließlich Be-

gründung. 
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 16. Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 123 I "Bokel, Alter Mühlenweg II - Erweite-

rung"; 

hier: Zustimmung zum geänderten Planentwurf 

Vorlage: B/0652/2016 

 

Frau Abel, NWP, erläutert die geänderte Planung anhand der beigefügten Präsentation. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Kruse erläutert FBL Siemen das Oberflächenentwässe-

rungskonzept. Das benötigte Stauvolumen könne auf dem vorhandenen Spielplatz geschaffen 

werden. 

 

Auf Anfrage von Ausschussmitglied Teusner erklärt FBL Siemen, dass zum Worther Weg ein 

Rad- und Fußweg mit der Möglichkeit einer späteren Erweiterung geplant sei. 

 

Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig folgender Beschlussvorschlag:  

 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wiefelstede stimmt dem vorgestellten geän-

derten Planentwurf zu. 

 

 

 

 17. Anfragen und Anregungen 

 

 17.1. Aufstellung einer Außenbereichssatzung für Spohle, Im Winkel 

 

Ausschussmitglied Kruse fragt, warum die Außenbereichssatzung für Spohle nicht auf der 

heutigen Tagesordnung stehe. 

 

BM Pieper erklärt, dass die Gespräche mit den betroffenen Landwirten noch nicht geführt 

worden seien. Aufgrund der Überschreitung der Geruchsimmissionsgrenzwerte sehe er die 

Möglichkeiten einer Bebauung ohnehin eher kritisch.  

 

 

 

 18. Einwohnerfragestunde 

 

Es werden keine Anfragen und Hinweise vorgetragen. 
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 19. Schließung der öffentlichen Sitzung 

 

Ausschussvorsitzender Nacke schließt die Sitzung um 19.10 Uhr und bedankt sich bei allen 

Beteiligten für die gute, konstruktive Zusammenarbeit in den letzten 5 Jahren. 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

gez. Jens Nacke gez. Hans-Günter Siemen  

Ausschussvorsitzender 

 

Fachbereichsleiter  

 

 

    ________________________________ 

 gez. Bernd Quathamer 

 Protokollführung 

 



GEMEINDE Wiefelstede

Bebauungsplan  Nr. 145
„Gewerbegebiet Herrenhausen“

115. Änderung des FNP
Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016

1



Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Lage im Raum 

2

Anlass und Ziel der Planung:

• Entwicklung von Gewerbe- und 
Industriegebieten

• Umsiedlung der Stock 
Metallverwertung GmbH, Spohle



Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Geltungsbereich des BP Nr. 145, mit Überplanung des VBB Nr. 16 

3

Christoffers Kulturbau GmbH

Änderungsbereich des FNP
• Geltungsbereich BP 145     15,8 ha
• Änderungsbereich FNP         5,0 ha



4

Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Gewerbeflächenentwicklungskonzept 2013



5

Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Darstellung des wirksamen FNP (98. Änderung)

Änderungsbereich des FNP
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Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 16
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Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Vorentwurf 115. Änderung des Flächennutzungsplanes
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Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
-Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 145



9

Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Lärm

• Voruntersuchungen haben ergeben, dass
Immissionsrichtwerte bzgl. Stock Metallverwertung
GmbH eingehalten werden können.

• Lärmgutachten wurde beauftragt.

• Welche Art der baulichen Nutzung (GE oder GI)
letztendlich festgesetzt wird, ist abhängig von der
Belegung des Plangebiets mit Emissionskontingenten.



10

Bebauungsplan Nr. 145 „Gewerbegebiet Herrenhausen“
115. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Oberflächenentwässerung

• Oberflächenentwässerungskonzept wurde beauftragt.



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Gemeinde WiefelstedeGemeinde Wiefelstede
Bebauungsplan Nr. 78 

„Mühlengrund„
4. Änderung  im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13 a BauGB

Satzungsbeschluss

Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 1989
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Luftbild
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Lageplan
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Entwurf
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Textliche Festsetzungen 
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Bebauungsplan Nr. 78 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 78

Maßnahmefläche
Neufestsetzung als 
MI und WA

Wallhecke

Mischgebiet MI

Gehölzerhalt

Änderungen
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 78 4. Änderung B-Plan Nr. 78 Eingriffsbeurteilung

Mischgebiet (MI)
mit einer GRZ von 0,6

Mischgebiet (MI)
GRZ von 0,6,

Übernahme der Festsetzung 
 kein Eingriff

Fläche zum Erhalt von Bäumen 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Fläche zum Erhalt von Bäumen Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Übernahme der Erhaltfestsetzung
 kein Eingriff

Wallhecke Wallhecke/ Bäume, jedoch Abwertung durch
heranreichende Bebauung

Übernahme, Erhalt des Bestandes,
Verlust des Schutzstatus

Erforderliche Kompensation 
Wallheckenschutzprogramm des 
Landkreises auf 120 m Länge

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft

Obstbaumwiese

Neufestsetzung eines Mischgebietes und 
Allgemeines Wohngebiet 
Private Grünfläche zur randlichen Eingrünung

Einzelbaumpflanzung zur 
Grundstücksgestaltung

Neuerschließung von Wohnbauflächen 

 Eingriff
Interne Grünflächen

 Teilausgleich möglich

Externe Kompensation erforderlich
Rd. 11.000 WE

Eingriffsregelung
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Ergebnisse der TÖB-Beteiligung

IHK
Hinweise zur Funktion des zentraler Versorgungsbereichs

Nds. Landesbehörde Straßenbau/Verkehr
Zufahrt auf die L 824 – Nutzung der vorh. Zufahrt
Hinweis auf Vorbelastung

Nds. Landesbesamt für Denkmalpflege
Hinweise zum Baudenkmal
Hinweise zum Umgang mit Bodenfunden                        

OOWV
Hinweise zur Ver- und Entsorgung

VBN
Hinweise zur ÖPN Versorgung

Landkreis Ammerland
Prüfung des Denkmalvorbehalts – Erhalt des Baudenkmals 
Oberflächenentwässerung
Artenschutz – faunistisches Gutachten

NABU
Umwandlung Grünflächen / Obstbaumwiese
Kulturhistorische Bedeutung Hofensemble
Bauvolumen
Artenschutz – faunistisches Gutachten
Kompensation - extern für Versiegelung+Wallhecke
zentraler Versorgungsbereich
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Ergebnisse der öffentlichen Auslegung 

Bezeichnung/ Erhalt des Baudenkmals 

Ökologische Bedeutung Obstbaumwiese
Erholungswert Grünfläche
Wallhecke, Eichen 

Bauvolumen/Verschattung
Beweissicherungsverfahren

Wertminderung

Lärm durch Vorhaben, Verkehrslärm

Zufahrt/Erschließung/Stellplätze

Bedarf

Alternativstandort am Sportplatz

Konzept - Freiräume der geplanten Anlage

Einrichtung für Senioren wird 
begrüßt

Umnutzung Grundstück 
gewünscht
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Satzung
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Satzung
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

FNP-Berichtigung
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4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Vorhaben
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Vorhaben
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„

Vorhaben
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„
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Gemeinde Wiefelstede

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 78  „Mühlengrund„
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Gemeinde WiefelstedeGemeinde Wiefelstede
Bebauungsplan Nr. 103 I  

„Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

und 110. FNP-Änderung

Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016
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Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 1989
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

FNP-Änderung
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Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Luftbild

3,5 ha
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Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Städtebauliches Gestaltungskonzept Varianten

33 Grundstücke E+D
6 Grundstücke mit 
höherer Verdichtung

37 Grundstücke E+D
4 Grundstücke mit 
höherer Verdichtung
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Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

B-Plan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp – Erweiterung“ - Vorentwurf 
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Erweiterung Wasserschutz

2,4 ha
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Variante 2



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Variante 1
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

B-Plan-Vorentwurf 
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Textliche Festsetzungen 
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Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

110. FNP-Änderung

2,4 ha
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Auszug Entwicklungsstudie Metjendorf
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Bebauungsplan Nr. 103 I „Metjendorf, Am Ostkamp - Erweiterung„

Entwicklungsstudie Metjendorf
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016

Gemeinde WiefelstedeGemeinde Wiefelstede
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122 
Metjendorfer Landstraße / Ofenerfelder Straße



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Übersicht
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Übersicht Luftbild
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Plangrundlage



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Bebauungsplan  Nr. 122
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122
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Gemeinde Wiefelstede

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 1989
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Gestaltungskonzept
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Gemeinde Wiefelstede

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 122
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

1. Maß der baulichen Nutzung 

 Die Höhe baulicher Anlagen darf 11 m nicht überschreiten. 

 Als Gebäudehöhe gilt das Maß zwischen der Oberkante der jeweiligen Erschließungsfläche 
(unterer Bezugspunkt) und dem obersten Punkt des Daches (oberer Bezugspunkt), in 
Fassadenmitte gemessen. 

2. Erhalt und Anpflanzungen von Bäumen 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern ist zur Abschirmung des Sportplatzes eine freiwachsende Laubgehölzhecke aus 
standortgerechten Laubgehölzen nachstehender Pflanzlisten anzulegen und zu unterhalten. Die 
Anpflanzung erfolgt zweireihig, versetzt, mit einem Pflanz- und Reihenabstand von 1 m. 
Abgängige Gehölze sind durch Nachpflanzungen der nachfolgenden Liste zu ersetzen. 

 Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetzten Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch 
Nachpflanzungen der nachfolgenden Liste zu ersetzen. 

 
Pflanzliste 1: Laubbäume
Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang mindestens 10 – 12 cm 
Betula pendula Sandbirke Quercus robur Stieleiche
Carpinus betulus Hainbuche Salix aurita Ohrweide 
Fagus sylvatica Rotbuche Sorbus aucuparia Eberesche
Prunus padus Traubenkirsche Tilia cordata Winterlinde 

 
 

Pflanzliste 2: Sträucher
Pflanzqualität: Höhe mindestens 100 cm 
Acer campestre Feldahorn Cornus mas Kornel-Kirsche 
Corylus avellana Haselnuss Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn Rosa canina Hundsrose 

 

Textliche Festsetzungen 



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

3. Wallheckenschutz 

 Innerhalb der als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gekennzeichneten Flächen (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB) ist ein 
Wildkrautsaum in 5 m Breite parallel zur Wallhecke anzulegen. Der Wildkrautsaum darf nur ein-
bis zweimal im Jahr gemäht und sonst in keiner Weise genutzt werden. 

4. Maßnahmen zum Schutz gegen Sportlärm 

 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetztes ist der 
Lärmschutzwall in mindestens 2,50 m Höhe zu erhalten. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante 
des Geländes im südlich angrenzenden Mischgebiet. 

5. Maßnahmen zum Schutz gegen Verkehrslärm 

 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetztes sind die 
zur K 136 ausgerichteten Außenbauteile (Wand, Dach, Fenster, Tür) von schutzwürdigen
Aufenthaltsräumen so auszuführen, dass sie den Anforderungen der in der Planzeichnung 
dargestellten Lärmpegelbereiche entsprechend der DIN 4109 genügen (gemäß § 9 (1) Nr. 24
BauGB). 

 

Textliche Festsetzungen 
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3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 122

Flächennutzungsplan Berichtigung
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Gemeinde WiefelstedeGemeinde Wiefelstede
Bebauungsplan Nr. 144

„Wiefelstede – An der Bäke„
Im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13 a BauGB

Satzungsbeschluss

Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Übersichtsplan

1,3 ha
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Luftbild
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Flächennutzungsplan 1989
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Bebauungsplan Nr. 25 von 1975 Bebauungsplan Nr. 2 von 1964
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Bestands- und Maßnahmenplan
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Städtebauliches Gestaltungskonzept in Varianten



N
W

P 
P

la
nu

ng
sg

es
el

ls
ch

af
t m

bH

Gemeinde Wiefelstede

Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Entwurf des Bebauungsplan Nr. 144 „Wiefelstede – An der Bäke“
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften 
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Ergebnisse der TÖB-Beteiligung

Landkreis Ammerland
Halfsteder Bäke – naturschutzfachliche Belange, 
Gehölzbestand an der Bäke – Landschaftsschutz, Erholung –
öffentliche Wegeführung
Baumstandorte an Hauptstraße

Landkreis Ammerland, Ammerländer Wasseracht
Halfsteder Bäke – wasserwirtschaftliche Belange –
Gewässerunterhaltung, GFL für Räumstreifen, Abstände von 
Böschungskante, Rücknahme Erhaltungsgebote, 
Oberflächenentwässerung

Nds. Landesbehörde Straßenbau/Verkehr
Hinweise zur Anbindung der Planstraße /Ausbau der 
Einmündung, Sichtfelder

Nds. Landesbesamt für Denkmalpflege
Hinweise zum Umgang mit Bodenfunden

EWE Wasser GmbH, EWE Netz GmbH, OOWV, Vodafone
Hinweise zur Ver- und Entsorgung

LGLN – Kampfmittel - Hinweise zur Gefahrenerforschung

VBN – Hinweise zur ÖPN Versorgung
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Ergebnisse der öffentlichen Auslegung

Einwender 2
Hinweise zur Bäke, Baumerhalt an der Bäke, Erhalt des 
Teiches gewünscht

Einwender 1
Einschränkung möglicher gewerbliche Nutzung durch 
heranrückende Wohnbebauung
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Bebauungsplan Nr. 144  „Wiefelstede – An der Bäke“

Satzungsbeschluss

 Sicherung des Räumstreifens durch 
5 m GFL und 5 m Abstand, 

 Erhalt Bäume möglich
 Rücknahme Baugrenze

Gewässerunterhaltung
 Die Errichtung von baulichen Anlagen und sonstige Anlagen jeglicher Art 

sind in einer Entfernung von weniger als 10,0 m von der oberen 
Böschungskante der Halfsteder Bäke unzulässig

 Die Ufergrundstücke dürfen nur so genutzt und bewirtschaftet werden, 
dass die Unterhaltung des Gewässers nicht beeinträchtigt wird. 

 Es ist ein Gewässerrandstreifen von 5,0 m Breite von Anpflanzungen, 
Einzäunungen freizuhalten.
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Gemeinde WiefelstedeGemeinde Wiefelstede
Bebauungsplan Nr. 123 I 

Wohngebiet in Bokel

Bau- und Umweltausschuss am 26.09.2016
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Übersicht Luftbild

Planbereich ca.  1,2 ha
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 1989
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Angrenzender B-Plan 123
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Bestandsplan
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Übersicht
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Bebauungsplan Nr. 123 I
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Bebauungsplan Nr. 123 I
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Bebauungsplan Nr. 123 I
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Bebauungsplan Nr. 123 I

Textliche Festsetzungen / Örtliche Bauvorschriften
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